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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Franken und Oberbayern

Arbeitssicherheit auf landwirtschaftlichen Baustellen
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Versicherungsschutz rund um 

Bauarbeiten

Gesetzliche Unfallversicherung

Betriebshaftpflicht- Versicherung

Bauherrenhaftpflicht-

Versicherung

Wohngebäudeversicherung
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Die gesetzliche Unfallversicherung

Von der gesetzlichen Unfallversicherung werden nur Personenschäden

entschädigt, nicht jedoch Sachschäden.

Bei den Personenschäden wiederum nur die von versicherten Personen.

Betriebsunternehmer, dessen Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnlich Tätige

und mitarbeitende Familienangehörige.

Nicht entschädigt werden Passanten, Nachbarn, Personen die nicht am

Bau mitarbeiten, die aber durch die Baumaßnahme einen Schaden

erleiden.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Die Betriebshaftpflicht- Versicherung

Hat der Landwirt jedoch einen Unfall grob fahrlässig verschuldet, dann

holt sich die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft die

Aufwendungen vom Landwirt zurück. In diesem Fall greift die

Betriebshaftpflicht- Versicherung des Landwirts und übernimmt die

Kosten.

Die Betriebshaftpflicht tritt nur bis zu einer bestimmten Bausumme ein.

Sehr oft wird die Grenze schon bei 50.000úüberschritten.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Die Bauherrenhaftpflicht- Versicherung

Der Landwirt haftet bei leichter Fahrlässigkeit, wenn Personen verletzt

werden, die nicht in die gesetzliche Unfallversicherung fallen oder

wenn fremde Sachen beschädigt werden.

Hierfür steht die Bauherrenhaftpflicht- Versicherung ein.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Abbrucharbeiten

Gefahrbereiche, die durch Abbruch 

entstehen, sind entsprechend zu sichern.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Abbrucharbeiten

Grundanforderungen/Maßnahmen:

ÅNur von erfahrenen und fachlich  

geeigneten Personen

ÅAbbrucharbeiten ausführlich 

planen

ÅSchriftliche Abbruchanweisung 

des Unternehmers

ÅBaulicher Zustand hinsichtlich 

Statik und Konstruktion des 

abzubrechenden Bauwerkes und 

angrenzender Bauteile ist zu 

prüfen
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Sturz- Absturzgefahren

Öffnungen sind vollflächig abzudecken und die 

Abdeckungen gegen verschieben zu sichern

Laufstege mind. 0,50m breit, ab 2m Höhe mit 

beidseitigem Seitenschutz
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Sturz- Absturzgefahren

An Arbeitsplätzen und Verkehrswegen müssen 

ab 2m Höhe Absturzeinrichtungen vorhanden 

sein.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Sturz- Absturzgefahren

Bei Dacharbeiten gilt:

Ab 3m Absturzhöhe müssen Einrichtungen 

vorhanden sein, die ein Abstürzen von 

Personen verhindern. 
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

Sturz- Absturzgefahren

Bei einer Dachneigung von mehr als 20°

müssen Gerüste mit Schutzwänden 

(Netzen bzw. Drahtgeflecht) verwendet 

werden.

Ein Absturz nach Innen kann z.B. 

durch geprüfte Netze verhindert 

werden.
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Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Franken und Oberbayern

System- und Fanggerüste

Belagflächen müssen mit einem 3- teiligen Seitenschutz umwehrt sein


